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§ 10 W-BSG Einstellung von Arbeiten
 W-BSG - Wiener Baumschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Kommt dem Magistrat zur Kenntnis, daß ohne vorherige Bewilligung Eingri1e im Sinne des § 3 vorgenommen werden,

so ist unbeschadet eines allfälligen Strafverfahrens mit Bescheid (§ 57 AVG 1950) die sofortige Einstellung der auf die

Beeinträchtigung oder Entfernung von Bäumen gerichteten Arbeiten zu verfügen.
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